
-/17/
/3

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REG~ERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

28. Januar 1977 Nr. 750

~unterbreitet den
~zur Genehrnigung,

Der Plan lag in der Zeit vorn 31. ~anuar bis 3. März, 1975
Zöffentlich auf. Wegen versQ~iede~r Einsprachen gegen die

vorgesehene Strassenbreite von 6 ii wurde der Plan geandert

und wiederum vorn 23, Mai l3is 21. Juni 1975 offentlichaufge—

legt, Gegen die zweite Planauflage ging eine Einsprache ein,

die sich gegen die Linienfuhrung der Strasse im westlichen

Bereich richtete. Der Gemeinderat lehnte die Einsprache ab,

dagegen hiess die Gerneindeversarnmlung die dagegen erhobene

Beschwerde gut In der Folge genehuigte der Gemeinderat den

ostlichen, unbestrittenen Teil des Strassen— und Bau],inien—

planes zu 1-landen des Regierungsrates, Fur den westlichen Teil

wurde eineneue Variafr~e ausgearbeitet und in der Zeit vorn

14, Februar bis 14. März 1976 öffentlich aufgelegt, Gegen

die dr~tte i~lanauf1age erhob Frau V. Gasser—Mangold Ein

sprache, welche der Cerneinderat abwies Auch die Gemeindever—

( sammlung lehnbe die dagegen erhobene Beschwerde ab, Hit

Schreiben vorn 13. Sep bember 1976 erhebt Frau V. Gasser Be

~chwerde be±i~i Re~~rungsrat gegen den ablehnenden Beschluss

der Gemefrd~r~it2lung,

1,

1. Als Grundeigentumerin ist die Beschwerdefuhrerin legitimiert,

Besch~rd~-eifl~ureichen, Da die Beschwerde form— und frist
gerecht erhoben worden ist, wird darauf eingetreten,

2, Frau V, Gasser begrtindet ihre B~achw.erde~;ifl~es~tlichen

damit, dass durch den aufgelegten Strassen— und Baulinien—
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plan ihr Grundstäck durchschnitten und eine Ueberbauung

z.T. unmöglich gemacht werde. Sie verlangt, den ersten

aufgelegten Plan rechtskräftig werden zu lassen, andernfalls

könne sie nicht auf Realersatz verzichten. Im übrigen

tadelt sie, dass während der.Planauflage eine Baubewilligung

erteilt worden sei,

3. Im Planverfahren besitzen die Gemei~iden eine weitge1~.ende
Autonomi~. Der Regierungsrat überprüft im Beschwerde- und

Genehmigungsvdrfahren die Pläne der Gemeinden nicht frei,
::.~5ondern auf Willkür und qualifizierte Unangei~essenh~it

(vgl Grundsatzliche Entscheide des Regierungsrates 1973,

Nr. 27). Die von der Gemeindeversanmlung beschlossene

Linienfuhrung durch das Grundstuck der Beschwerdefuhrerin

ist vom Standpunkt der Planung aus betrachtet nicht q~ali—

fiziert unzweckmässig. Mit dieser Linienführung kann eine

rückwärtige Strasse zur Muntelstrasse..für die Erschlie~sung

des Landwirtschaftsgebietes verwirklicht werden, ohne. dass

eine~eue Ausfahrt in die Kantonsstrasse geschaffen werden

mus~ Es trifft zwar zu, dass mit der vorgesehenen St~ässen—

fLthring. das Grundstück der Beschwerdeführerin durchschi~.itten

und z.T. eine Ueberbauung veru~möglicht wird, doch darf

~diesem Ür~tand keine wesentliche Bedeutung beigemesse~

werden, weil ~ine Baulandumlegung vorgesehen und. vom...G~

m~nderät bereits besbhlossen worden ist. Damit wird die

Beschwerdeführerin wi~ederun iiberbaubare Parzellen erhalten.

Auf das Begehren, den ersten aufgelegten Plan rechtskräftig

werden zu lassen,. kann nichL eingetreten werden, il der

Regi~run~sia-6~I~ne Befugnis besitzt, einen von der Ge

meinde nicht genehmigten ~1an in Kraft zu setzen, Die Be

schwerde kann deshalb nicht geschützt werden,~Die B~achwerde—

fuhrerin hat die Verfahrenskosten von Fr. 100.—« zu traten.

II,

Cegenstand der Genehmgung bildet nicht nur das umstrittene

Verbindungssbuck zwisc~hen der Muntelstrasse und der dazu
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parallel verlaufenden Strasse fur die Erschliessung des nordlich

angrenz~nd~n L~ndwirtschaft~geb~iotes, sbnd~i-‘n ai~i~ die Juntel—

strasse und die rückwärtige ErschJL±essungsstrasse, Diese beiden

Abschnitte hat der Gemeinderat am 9, Oktober 1975 nach § 15

Baugesetz genehmigt, Die Muntelstrasse ist mit einer Breite

von 5,5m und beidseitigen Baulinien von 4 in bzw. 5 in planlich

sichergestellt, Die rückwärtige Strasse für die Erschliessung

des Landwirtschaftsgebietes weist eine Breite von 3 in und

einen südlichen Baulinienabstand von 4 in auf, Die vorgesehene

Strassenführung und insbesondere die damit verbundene Bauland—

umlegung erheischt eine geringfügige .Anpassung des Bauzonen—

bereichs, die im Strassen— und Baulini?nplan eingezeichnet ist.

Diese geringfugige Aenderung gegenuber den allgemoinen Bebauungs

plan wird ebenfalls genehmigt,

Es wird

beschlossen:

1. Der: Sbras~n— und Baulinienplan l~Muntel/Schwärz1erti :der

~.:~.Einwohflerg.emeinde Nugla:~—St~ P~taleon wird gen~n~igt.

2, Die Beschwerde von Frau V. Gasser—Mangold, Do~na~ch~. ~ird

abgewiesen.

(
3, Frau V, Gasser—Mangold hat die Verfahrenskosten inkl,

≤ntscheidgebuhr von total Fr. 100,—— zu bezahlen, welche

mit dem Kostenvorschuss von Fr. 100,—— verrechnet werden,

4, Die Einwohnergemeinde Nuglar—St, Pantaleon hat dem Kant,

Amt für Raumplanung bis spätestens 30. April 1977 vier be

reinigte, mit dein Genehinigungsvermerk der Geaeinde versehene

Plane einzureichen,

chnun für Frau Gas s er

Entscheidgebühr Fr. lO0~——
~1. Kostenvorschuss Fr. 100,—--



-

~Ge~bI~igtu~sgebühr Fr~ 200.——
Publikationskosten Fr. 18.--. (Staatskanzlei Nr.

Fr. 218,——.

Bau—Departeiient (2) lTy

Kant~ Hochb~uamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt fL~r Wasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt fur Rauiiplanung (3), Akten~~~jeii.Pl~

~~~is~uamt III, L~IL~5 Dornach, ~tl.eia~Fl~:.folg~

‘Amtschreiberei Dörn~k, 4l43Dorna.ch~.~itlf~L~

Ka~.t, Finanzverwaltung (2) . . .. .

Sekretariat der Katasterschatzung (2) . .. .f

Lniiannamb der EG, L412 Nuglar—St. Pantaleon

Baukonnission der EG, 4412 Nuglar—St. ~ta~o~,nitlen.Plan

Amtsblatt Publikation~:

Der Strassen— und Baulinienplan 1TMUnteI/Sch~ärZlertt der Ein

wohnergemeinde Nuglar—St. Pantaleon wird genehmigte
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